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«Sauer macht lustig». So heisst es im
Volksmund. Was man kaum glauben
mag, wenn man in das Gesicht von je-
mandem blickt, der gerade in eine Zi-
trone beisst; und wissenschaftlich be-
stätigen lässt es sich auch nicht. Statt-
dessen haben jetzt englische Forscher
herausgefunden, dass uns der saure
Geschmack weniger zaudern lässt.

Chi Thanh Vi und Marianna Obrist
von der University of Sussex baten 70
englische Männer und Frauen zu ei-
nem Experiment, bei dem man ihnen
zunächst 20 Millimeter einer bitteren,
salzigen, süssen, sauren oder umami,
also würzig-fleischig schmeckenden
Lösung zum Trinken kredenzte. Da-
nach absolvierten die Probanden ein
Computerspiel, bei dem sie einen Luft-
ballon möglichst stark aufpumpen soll-
ten. Sein Volumen nahm mit jedem
Mausklick zu, bis er irgendwann platz-
te. Es sei denn, der Spieler beendete
vorher die Pumpaktion. Dann bekam
er umso mehr Geld, je grösser der Bal-
lon zu diesem Zeitpunkt war; im Falle
eines Platzens ging er hingegen leer

aus. Insgesamt gab es dreissig Testrei-
hen, und danach wurde ausgewertet.
«Je mehr Klicks für einen nicht explo-
dierten Ballon, umso grösser wurde
die Risikobereitschaft des Probanden
eingestuft», erklären die beiden Senso-
rik-Forscher.

Es zeigte sich: Wer vorher das saure
Getränk getrunken hatte, riskierte am
meisten. Er kam auf durchschnittlich
39 Klicks pro heilen Ballon. Das waren
39 Prozent mehr als nach dem Süss-
erlebnis und 40 Prozent mehr als nach
Umami. Bitter und Salzig lagen zwi-
schen diesen Extremen auf dem Niveau
von geschmacklosem Wasser, sie haben
also keinen Einfluss auf unsere Risiko-
bereitschaft.

Um sicherzugehen, dass ihr Ergebnis
nicht nur eine englische Erscheinung
ist, wiederholten die Forscher ihren
Versuch mit 71 vietnamesischen Män-
nern und Frauen, deren Geschmack
mehr auf glutamathaltige Umami-Spei-
sen geeicht ist. Sie reagierten genauso
wie die Westeuropäer: Sauer machte
ihnen Mut, während Umami und Süss
sie eher ängstlich machte.

Was eigentlich ein Ergebnis ist, mit
dem nicht zu rechnen war. «Prinzipiell
ist Sauer ein Geschmackseindruck, der
so explosiv und intensiv ist, dass er uns
vorsichtiger und rationaler in unseren
Entscheidungen machen sollte», erläu-
tert Obrist, die in Italien aufgewachsen
ist. Doch in früheren Studien liess sich

bereits beobachten, dass starke Sauer-
Impressionen die Aktivität der Amygda-
la herunterfahren. Dieses mandelförmi-
ge Organ im Gehirn spielt bei Angst-
empfindungen eine Schlüsselrolle, und
wenn es sich beruhigt, weiss die Gross-
hirnrinde, dass sie sich keine Sorgen
machen muss.

Aus diesem Grunde könnte sich Ob-
rist auch vorstellen, dass ein systemati-
sches Sauerreiz-Training bei der Thera-
pie von Angststörungen und Depressi-
onen helfen könnte. Eine weitere Al-
ternative wäre, die Ernährung insge-
samt weniger süss und fleischig-würzig
zu gestalten und stattdessen mehr
Speisen mit Essig oder Zitrone zuzube-
reiten.

Zitrone macht mutig
Ernährung Prüfungsangst?
Forscher empfehlen Saures
statt Süsses. Denn süss macht
ängstlich, sauer aber beruhigt.

VON JÖRG ZITTLAU

Tanja Keller (Name geändert) aus Zürich
hatte kein gutes Gefühl dabei, ihre Toch-
ter in den Kindergarten zu schicken: Alina
feierte nur wenige Tage vor dem Stichtag
für die Einschulung ihren vierten Geburts-
tag. Sie war anhänglich, verspielt und
schüchtern und wollte noch immer bei
den Eltern im Bett schlafen. Alina besuch-
te zwar bereits zwei Tage pro Woche die
Kita, ass dort aber mit ihren Gspänli zu-
sammen Zmittag. Die Aussicht, den Mittag
mit fremden Kindern im Hort zu verbrin-
gen zu müssen, versetzte sie in Schrecken.
Doch die Krippen-Leiterin redete die Be-
denken der Eltern weg und weitere Ab-
klärungen mochten diese nicht machen.
Alina wurde eingeschult.

Die ersten Monate im Kindergarten
weinte Alina fast jeden Morgen, klammer-
te sich an die Hand der Mutter und klagte
über Bauchschmerzen. Obwohl die Über-
forderung anhielt, empfahl die Kinder-
gärtnerin, Alina nach zwei Jahren regulär
in die Schule zu schicken. Die Eltern hät-
ten sich ein drittes Kindergartenjahr ge-
wünscht. In der Stadt Zürich wäre dafür
eine Abklärung nötig gewesen. «Irgendwie
hatten wir das Gefühl, es würden uns Hür-
den in den Weg gestellt», sagt Tanja Keller.

Unterstützung durch Erzieherin
Brendon (6 Jahre) aus Küssnacht SZ wä-

re ebenfalls bereits mit knapp vier Jahren
in den Kindergarten gekommen. Seine
Mutter Adelina Tunaj empfand das als zu
früh: «Brendon begann erst spät zu spre-
chen und körperlich war er noch so
klein.» Deshalb entschieden die Eltern,
ihr Kind ein Jahr später in den Chindsgi zu
schicken. Im Kanton Schwyz ist das erste
Kindergartenjahr freiwillig, eine Abmel-
dung genügte. Weil Brendon auch im Jahr
darauf noch sehr kindlich war, unterstütz-
te und stärkte ihn eine Früherzieherin, ei-
ne Logopädin feilte mit ihm an der Spra-
che. Auf Wunsch der Eltern und in Ab-
sprache mit der Kindergärtnerin besucht
Brendon nun ein zweites Jahr den Kinder-
garten. Auf den Schulbeginn im Sommer
freut sich der Junge nun riesig.

Im Unterschied zum Kanton Schwyz
entscheiden in Zürich die Behörden, ob
ein Kind ein Jahr später in den Kindergar-
ten eintreten darf. Eltern können bei der
Schulverwaltung ein Rückstellungsgesuch
einreichen. Grundlage für den Entscheid
ist der Entwicklungsstand des Kindes, der
von einem Kinderarzt oder Schulpsycho-
logen, einer Logopädin oder der Krippen-
leitung abgeklärt wird. Attestieren ihm
diese einen Entwicklungsrückstand, dem
bei einer regulären Einschulung nicht mit
sonderpädagogischen Massnahmen be-
gegnet werden kann, darf es ein Jahr spä-
ter mit dem Kindergarten beginnen.

Mit der interkantonalen Harmonisie-
rung des Schulsystems haben die meisten
Kantone den Stichtag für die Einschulung
auf den 31. Juli vorverschoben: Wer an
diesem Datum vier Jahre alt ist, kommt im
August in den Kindergarten. Das ist wohl
einer der Gründe, weshalb die Rückstel-
lungen zugenommen haben. Laut der
Schweizerischen Koordinationsstelle für
Bildungsfragen beträgt der Anteil der ver-

zögerten Einschulung im Kanton Solo-
thurn mittlerweile 10 Prozent, im Kanton
Thurgau 20 Prozent und in Luzern sogar
40 Prozent.

Eine Zunahme beobachtet auch Matthi-
as Obrist, Leiter des Schulpsychologischen
Dienstes der Stadt Zürich. Er setzt ein Fra-
gezeichen hinter diesen Trend: «Wenn El-
tern ihr Kind einfach länger bei sich zu
Hause behalten möchten und Mühe mit
der Ablösung haben, ist das ein schlechter
Grund für ein Rückstellungsgesuch.»

Bis vor wenigen Jahren waren Rückstel-
lungswünsche kaum ein Thema. Im Ge-
genteil: Viele Eltern stellten Gesuche für
eine vorzeitige Einschulung  – aus Angst,
der Bildungszug würde sonst ohne ihr
Kind abfahren, oder mangels anderer Be-
treuungsmöglichkeiten. Dank neuer Kitas
fällt Letzteres als Grund für eine vorgezo-
gene Einschulung weg.

Ältere Kinder im Vorteil
Nun schlägt das Pendel auf die andere

Seite aus. «Viele Eltern sind der Ansicht,
dass ihr Kind beim Kindergarteneintritt
schon gewisse Kompetenzen mitbringen
sollte, und möchten, dass das Kind
sprachlich, motorisch und punkto Selbst-
sicherheit noch etwas nachreift», sagt
Matthias Obrist. Tatsächlich ist es wissen-
schaftlich untermauert, dass die ältesten
Kinder in einer Klasse über die ganze
Schullaufbahn hinweg erfolgreicher sind
als ihre jüngsten Klassenkameraden. Ge-
rade im Vorschulalter können wenige Mo-

nate einen grossen Unterschied punkto
Entwicklungsstand ausmachen. Ist ein
Kind am 31. Juli 2015 geboren, kommt es
Mitte August 2019 – knapp nach seinem
vierten Geburtstag – in den Kindergarten.
Das am 1. August 2014 geborene Kind ist
bei der Einschulung dagegen bereits fünf
Jahre alt – also um einen Viertel lebenser-
fahrener. Dieser Vorsprung scheint sich in
den folgenden Jahren zu verfestigen.

Die Krux: Egal, wann der Stichtag fest-
gelegt wird – in einem Klassenzug gibt es
immer ein jüngstes und ein ältestes Kind.
Die Schulbehörden versuchen, das latente
Ungleichgewicht mit Unterstützung und
Förderung der betroffenen Mädchen und
Jungen bereits im Kindergarten auszuglei-
chen. Um gefördert zu werden, müssen
die Kinder aber tatsächlich in den Kinder-
garten eintreten.

Allerdings gibt es beim Eintritt in den
Kindergarten grosse kantonale Unter-
schiede: In 17 Kantonen besuchen alle
Kinder den Kindergarten zwei Jahre lang,
so in den Kantonen Zürich, Bern, Basel,
St. Gallen, Aargau und Solothurn. In acht
Kantonen dauert der Kindergarten min-
destens ein Jahr, beispielsweise in Luzern,
Obwalden, Schwyz und Zug. Die meisten
Kantone mit einjährigem Obligatorium
bieten ein zweites, freiwilliges Kindergar-
tenjahr an. In einigen Kantonen dürfen
die Eltern nach eigenem Ermessen ent-
scheiden, ob sie ihr Kind um ein Jahr zu-
rückstellen wollen, so in Bern und im Aar-
gau. Die Arbeitsgruppe Bildung der CVP

Schweiz fordert sogar, dass diese Freiheit
allen Eltern in der Schweiz zugestanden
wird. Matthias Obrist ist skeptisch: «Wenn
es nicht wirklich besondere Gründe für ei-
ne Rückstellung gibt, sollte man das Kind
regulär in den Kindergarten schicken.» Es
sei besser, die Kinder bei einem allfälligen
Entwicklungsrückstand zu fördern, sagt
er. Haben die Eltern das Gefühl, ihr Kind
sei noch nicht so weit, sollten sie die
Schulpflege kontaktieren.

Für Alina ist die Suche nach dem richti-
gen Platz im Schulbetrieb noch nicht zu
Ende. Die heutige Drittklässlerin ist die
Jüngste in der Klasse, einen Kopf kleiner
als manches Gspänli und sie gehört schu-
lisch zu den Schlusslichtern. Während ih-
re Mitschüler über Games diskutieren,
versteht Alina nicht, weshalb die anderen
Kinder über sie lachen, wenn sie vom
Christkind erzählt. Mittlerweile haben
sich die Eltern durchgerungen, Alina
schulpsychologisch abklären zu lassen.
Tanja Keller möchte nicht länger zuschau-
en, wie ihr Kind «schulisch unter die Rä-
der kommt». Die Ergebnisse sind noch
nicht eingetroffen. Voraussichtlich aber
wird Alina eine Klasse wiederholen oder
in die Steinerschule wechseln.

Reif für den Chindsgi?
Einschulung Immer mehr Eltern wollen ihr Kind nicht schon als Vierjähriges in den Kindergarten schicken

VON MANUELA VON AH

Im Vorschulalter können wenige Monate einen grossen Unterschied in der Entwicklung eines Kindes ausmachen. CHRISTIAN BEUTLER/KEYSTONE

Dies ist ein gekürzter Beitrag aus «wir
eltern». Die aktuelle Ausgabe mit dem
vollen Artikel ist am Kiosk erhältlich.

Laut einem Infoblatt des
Schulärztlichen Dienstes der
Stadt Zürich sollte ein Kind für
den Eintritt in den Kindergar-
ten unter anderem folgende
Kriterien erfüllen:
■ Es kann den Kindergarten-
weg zu Fuss – alleine oder an-
fangs noch in Begleitung – zu-
rücklegen.
■ Es merkt, wenn es auf die
Toilette muss, und kann
selbstständig aufs WC gehen.
Windeln benötigt es keine
mehr.
■ Das Kind kann sich einen
Vormittag lang von seinen Be-
zugspersonen trennen und
fühlt sich auch ohne diese in
der Gruppe wohl.
■ Es kann mehrmals pro Tag
auf Aufforderung der Kinder-
gartenlehrperson 5 bis 10 Mi-
nuten zuhören oder zuschau-
en und dabei stillsitzen.
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KINDERGARTEN-EINTRITT

Was ein Kind
können soll
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